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auch mit dem intoräiotuiu äo pl-oelvrio") klagen. Daß auch eine
oonslietio inesi 'ti (L . 2 . § . 2 . 6o pi -oeai -io . 1 .̂ 19 . §. 2 . «oä .

Paulus V . 6. §. 1t).) angestellt werden kann , versteht sich von
selbst. Wie kam Paulus auf die Meinung , daß das intei -6. äe
o1lln6. Pos», weit eher passend sei gegen die Erben des Precisten,
als das intei -6. 6« preoario ? Ich glaube , Paulus dachte sich
die Sache so: Das preearium ist, so wie die Schenkung , ein
auf der Liberalität "") beruhendes Geschäft; wenn daher der
Precist stirbt, so verpflichtet die üäe3 dessen Erben , den Conce-
denten davon in Kenntniß zu setzen und ihn zu bitten um weitere
Belassung in dem nämlichen Verhältnisse zur Sache , in welchem
sich ihr Erblasser zu ihr befand ; thun sie dies nicht, fo kann
angenommen werden , daß sie den Tod ihres Erblassers ab¬
sichtlich verheimlichen, um die Sache länger zu behalten .

Besitzesklagen .

Unter den Klagen """) giebt es einige, welche nicht auf
dem Erwerbe eines bestimmten Rechtes , sondern auf einer sitt¬
lichen Idee beruhen , speciell auf der Idee , daß es sich mit den
Forderungen der höheren Gerechtigkeit nicht vereinigen ließe,
wenn derjenige, der sich mit Schaden eines Anderen , ohne eine
^usta oau8u, dazu gehabt haben , bereichert hat , den so erwor¬
benen Gegenstand in seinem Vermögen behalten sollte."""") Es
ist daher nichts auffallendes , daß die gedachten Klagen in der
Sphäre des Besitzes neben den Interdicten zur Anwendung
kommen, vielmehr ist dies als etwas naturgemäßes und nor¬
males anzusehen. Da die Besitzesklagen eine Bereicherung des
Beklagten voraussetzen, so folgt von selbst, daß sie nur resti-

' ) I .. 8 . §. 8 . äe P038. — I .. 2 . 0 . eoä .
" ) I >. 2 . §. 2 . äe xrecario : „— Ü8t euim aeyunm , tawäiu te l!i -

beralitate mea uti , ynawäin e^ o velim etc ."
°°°) Vruns gebührt das Verdienst, in neuerer Zeit auf die Ve-

sitzcsklagen in gebührender Weise aufmerksam gemacht zu haben. Sa -
vigny übergeht sie in seiner Besitzeslehre ganz mit Stillschweigen.

" " ) I >. 6 . äe eonä . ob tnrp . cau8am . , I , . 1. §. 3 . äe eoiiä . sine
0»U82 drücken sich mit Hinsicht auf das gedachte frühere Rechtsprinzip so
aus : „in iä , yuoä ex iHu3ta cau3 » azinä aliyueN 8it , P033L eouäici ."
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tutorisch sein können. Dies drückt auch die 1 .̂ 1. §. 4 . uti
P088iä . ausdrücklich aus : „ O1UIN8 äs )̂088688ions sontrovsr -
813. aut 60 psrtinst , ut Huoä non r)088iäsmrl8 , nol »i8 rs8tl -
tulltur , a,iit aä I100, ut rstinsrs nc»bi8 lisslit , c ûoä v088i -
äsmii8 . Ii68tiäusnälls po88688iolii8 aräo aut intoiäioto ox -
r ŝäitur aut per astionsin ."

Die Quellen bleiben aber nicht bei diesem allgemeinen
Ausspruche stehen, sie gehen noch specieller auf die Sache ein.
Die Ii . 25 . Z. 1 . äs turti8 , I .. 1. §. 1 . äs eonä . tritio . I . . 2 .
soä . erklären sich für die Zulässigkeit der Besitzescondictionen
im Falle der Dejection .

Ii . 15. §. 1. äs sonä . inäsb . meint , daß im Falle , wenn
Jemand einem Anderen in der irrigen Voraussetzung , daß er
dessen Schuldner sei, den Besitz tradirt hat , ihm eine Besitzes-
condiction sx cau8^ inäsbiti zukomme.

Ii . 9 . pr . yuoä rustu8 eau8«, und 1 .̂ 21 . §. 2 . soä . lassen
den Besitzer mit der »stio yuoä rnstu3 oau8» klagen , wenn
derselbe zur Tradition des Besitzes durch Gewalt veranlaßt
wurde. Auch darin finde ich nichts auffallendes . Die actio
yuoä mstu8 0ÄU83, beruht auf demselben Principe wie die Con-
dictionen und sie heißt gewiß nur darum keine sonäiotio , weil
sie erst durch das prätorische Edict eingeführt wurde.")

Auch die oonäiotio inosi -ti von der in dem Abschnitte:
Ueber das intsrä . äs rn-ssai -io die Rede war , beruhet auf
Anerkennung der Pflicht der Herausgabe dessen, wodurch sich
der Gegner in '̂ u8ts bereichert hat .

") Das Hu» civil« kannte sie darum nicht, weil dasselbe einseitig an
dem Grundsatze festhält : ynamvig coaetus volui , tarnen volui. Es ist
offenbar , daß nach demselben nicht gesagt werden kann, daß der Geg¬
ner die Sache «ine causa im Vermögen hat , indem nach ihm die causa in
dem Willen des Beschädigten liegt. Durch die Einführung der actio yuoä
inetuZ hat aber der Prätor jenen in der Natur der Sache begründeten
Satz nicht aufgehoben, sondern nur seine Sphäre in dem gebührenden
Umfange begränzt. In der Prätorischen Auffassung liegt ein Fortschritt ;
denn wenn es auch wahr ist , daß der Gezwungene gewollt hat , so ist
doch andererseits nicht zu leugnen , daß der Gegner sich, da der Zwang
eine unrechtliche Handlung ist, »iue causa bereichert hat.
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In der Ii . 23 . §. 2. EX lzuib. 0NU8. inlîj. spricht Ulpian
die Meinung aus , daß im Falle , wenn ein Großjähriger den
Besitz eines Grundstücks oder eines Nießbrauchs durch Gefan¬
gennehmung verloren hat , er den Antrag auf die re8t !tutia
in intLFi-um stellen kann. Auf den ersten Blick scheint darin
etwas auffallendes , unerhörtes zu liegen. Dies ist aber nicht
der Fall ^ indem die Restitution ebenfalls auf der Idee der
höheren Gerechtigkeit beruht , da sie in nichts anderem besteht,
als in der Abwendung derjenigen Folgen , welche «eeunäum
tsnoi -oin '̂uriF aus einer bestimmten Thatsache entspringen. Das
M8 pnstliininii und die üetio leZis OornsliaL würde freilich
auf den Besitz keine Anwendung haben können , weil die ge¬
nannten beiden Rechtsmittel ihrer Natur nach lediglich auf
Rechtsverhältnisse beschrankt sind, indem sie gegen die aus der
Gefangennehmung entspringenden nachtheiligen Folgen mit Hilfe
der Fiction operiren , daß die Gefangennehmung , fofern sie ein
Rechtsgrund , ein Rechtstitel beim Verluste der Rechte ist, nicht
stattgefunden hat , der Verlust des Besitzes sich aber nicht aus
einen rechtlichen, sondern auf einen rein faktischen Grund stützt,
gegen den die beiden gedachten Rechtsmittel eben so wenig
etwas auszurichten vermögen , wie gegen die Gefangennehmung
selbst, sofern sie als ein bloßes Factum in Betracht kommt.
Eine ganz andere Bcwandtniß muß es mit der Restitution ha¬
ben , indem dieselbe gegen den Grund , auf den sich das Erlö¬
schen eines bestimmten Verhältnisses gründet , nicht operirt , son¬
dern nur die an die Erlöschung desselben geknüpften Rechtsfol¬
gen aufhält .

Die Condiction , von welcher die 1 .̂ 6. äs äonat . inter
vir . et ux . redet , ist nicht possessorisch, sondern petitorisch, in¬
dem sie sich darauf gründet , daß die Ehegatten das Eigenthum
an den während der Ehe einander geschenkten Sachen nicht er¬
werben. Possessorisch wäre sie nur dann , wenn das Schen¬
kungsverbot unter den Ehegatten sich auch auf den Besitz bezie¬
hen möchte, was , wie in dem Abschnitte über die Bedeutung
der po88688io oivili'3 bemerkt wurde , nicht der Fall ist.

Die Condictionen erhielten durch die Übertragung auf den
12
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Besitz eine wichtige Modifikation, Innerhalb der Besitzsphäre
sind sie Nämlich nicht Mehr aotionss strieti ĵuris , sondern actio -
N08 bonas üäei . Diese Aenderung ihrer Natur war eine noth -
wendige, da die strengen Klagen ihrem Character nach ein recht¬
liches Verhältniß voraussetzen.

Daß die Condictionen in ihrer Anwendung auf den Besitz
eonä . inosrti sind, versteht sich von selbst, aber auch die I .. 19.
§. 2 . 6« prsoario bestätigt dies.

Ihr Verhältniß zu den Interdicten ist der Art , daß dem
Kläger die Wahl freisteht, sich des einen oder anderen Rechts¬
mittels zu bedienen.

Welche Einreden stehen dem Beklagten gegen die Besitz¬
klagen zu ? Wiewohl die Quellen selbst diese Frage nicht be¬
antworten , so sind wir doch im Stande , hiebet ebenso sichere
Regeln aufzustellen, als wenn wir sie aus den Quellen ge¬
schöpft hätten . Da nämlich die Besitzklagen nicht petitorisch, son¬
dern possessorisch sind , so versteht sich von selbst, daß der Be¬
klagte sich nur der «xesptio vitiosaL possessionis , der Ver -
jährungseinrede und zwar der dreißigjährigen , so wie der Ein¬
rede aus dem ^us I-Stentionis bedienen kann , daß dagegen ihm
alle auf den Erwerb eines Rechts , sei es eines dinglichen, sei
es eines obligatorischen, gründenden Einreden versagt werden
müssen.

Rechtsbesitz .
Daß der Rechtsbesitz in der factischen Ausübung eines be¬

stimmten Rechts besteht, unterliegt keinem Zweifel. (I .. 3 . §. 2 .
äe, itinsi -6.) Aber eben so ist sicher, daß dieses bestimmte Recht
bei der Ausübung als ein Nechtsobject nicht gedacht wird , in¬
dem ein Recht nie zum Nechtsobjecte werden kann , da beide
Begriffe einander logisch ausschließen. Dies und nichts ande¬
res ist, wie ich glaube ,"der Sinn der Aeußerungen der Quel¬
len : neo possiäori intolli ^itui - Hus ineoi -voi-als " (I <. 4. §. 27 .
6s usurp .) , „ possiäuri possuut , yu » s sunt ooi -poi -alia " (1 .̂ 3 .
pr . äs Pos «.) . Der erstere Satz enthält scheinbar einen un¬
nützen Pleonasmus , allein von dem Standpunkte der Römer
aus war die Hervorhebung des Umstandes , daß das Recht eine
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